
Zeitschrift: Der schweizerische Republikaner

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 3 (1799)

Rubrik: Vollziehungsdirektorium

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 04.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


Gemeinde aufnehmen, und sich von der gesummten
Anzahl ihrer Einwohner die nöthige Kenntniß vcr-
schaffen.

3. Er wird in der Versammlung selbst den Vorsitz
fuhren, die zu behandelnden Gegenstände derselben
faßlich und bestimmt vertragen, und über den unge-
störten und vvrschriftmäßigen Gang ihrer Verrichtn»-
gen sorgfältig wachen.

ä. Wenn derselbe die Versammlung zu verlasse»
genöthigt ist, so wird der erste Stimmcnzähler L»
seiner Stelle den Vorsitz führen.

F. Keine Gemeindversammlung soll sich mit einem
andern Gegenstände als mit der Besoldung und Es-
wählung ihrer Mumzipalitättn beschäftigen.

6. Der Vorsteher derselben, die unten anzusük^
renden Stimmenzähler, und der Schreiber der Ver-
san'.mlung sind dafür verantwortlich, daß über keine

nicht dahin gehörende Sache berathschlaget, und
überhaupt nichts gesetzwidriges darin zugelassen werde-

7. Die Versammlung wird mit der Ablesung des

Namensverzeichniffes eröffnet, worauf jeder Anwesende,
so wie er ausgerufen wird, zu antworten, und der

Vorsteher die Abwesenden sorgfältig anzumerken hat.
s. Wenn sich unter den Anwesenden irgend je-?

mand befinden sollte, der nicht em stimmfähiges Mit-
glied der Gemeinde wäre, so wird derselbe von dem
Vorsteher angehalten werden, die Versammlung zu
verlassen.

9. Nach dem Namensaufrufe wird die Proklama-
tion des Vollziehungsdirektormms vom iNen März,
und das Gesetz vom mmcnHornnng, m soweit dasselbe

nur die Munizivalitäten ansieht, taut und vernemlich
abgelesen.

Von dem gegenwärtigen Beschlusse wird bch

„ seder Verhandlung derjenige Abschnitt, welcher der-
w'.e von den öffentlichen Behörden zu befolgende Gangsseiben zur Vorschrift dienen soll, verlesen, und von
deutlich und genau vorgezeichnet werden muß. — dem Vorsteher der Versammlung mit kurzen Worte»

b) Mit seinen erweislichen Tod.
5 78. Das Vermögen wird zu Handen der nächsten

Erben des Contumazierlen administriert.
K. Staatsverbrechen.

§ ?y. Die Staatsverbrechen sind, zufolge des H ?Z
der Constitution, von der oben beschriebenen ordentii-
eben Form ausgenommen. Das Gesetz wird, nach den

daselbst ausgestellten Grundsätzen, das gcrichtiche Ver-
fahren in Rücksicht derselben bestimmen.

i. B e fch l u ß.

§ 8s. Diele Grundideen sind kein Gesttzvorschlag,
sondern bivß die Basis der Vorschriften über die neue
Einrichtung des Krnninalgerichtswesens.

5 8r. Das Gesetz wird also die in diesen Grundideen
mangelnden Rubriken über die S>chcrsteliung der Bür-
ger g-gen willkührliche Verhaftung, über die Einncw
tung der Verhafthäuier, über die Wiedereinsetzung
eines bestraften und gebesserten Verbrechers in den bür,
gerlichen Stand, u, s. w. und die Mittel der Ausfüh-
rung der oben entwickelten Grundsätze bestimmt.

82. Diese Grundideen sollen, auch nach erfolg
ter Annahme des Senats, Nicht als Gesetz publiziert
werden.

Luzern den 24. Jänner >7??.

Vollzieh»,: as direktorium.
Das Vollziehungs-Direktorium der einen und un-

Heilbaren helvetischen Republik —
In Betrachtung, daß zur regelmäßigen und dem

Willen des Gesetzes angemessenen Erwähiüug und Ein-
fuhrung der Munizipaìitaten sowohl ais Gemeindkam-
mcrn eine ausführliche Vorschrift erfordert wird, und
daß zu dem Ende der von den Volksversammlungen so

Nach Anhörung seines Ministers der innern Au-
ßMgenheitci!

beschließt:
I. M u nizip alitätsn.
Versammlung der Gemeinden.

î. Zwischen dem Listen März und 7tcuApril wird
«in dem Hauptorte eines jeden Cantons der Regie-
rungsstattyaiter, an dem Hauptorte eines jeden Di-
striktes der Uuterstatthalter, und in jeder übrigen
Gemeinde der Nationalagent alle helvetischen Bürger,
weiche über zwanzig Jahre alt, und seit fünf Jahren
ist derselben wohnhaft sind, zur Erwäylung einer Mu-
mzjpaiität zusammen berufen.

erklärt.
11. Zuerst wird zu der Erwählung von drey Stiim»

menzähicrn geschritten, welche gemeinschaftlich mit
dem Vorsteher über die Besoldung der Munizipaibcant-
ten einen Vorschlag zu machen, dem ersten zur Bey-
behaitung der vorgeschriebenen Ordnung an die Hand
zu gehen, und zugleich mit dem Schreiber die Stà
men zu erlesen haben.

12. Um dieselben zu ernennen, frägt der Vorstcheö
einen Bank um den andern für den Wahlvorschlag dcS

ersten Stimmenzähl crs an, und schreibt die vorgeschlag-
ncn Namen der Reihe nach nieder.

in. So wie die Umfrage geendigt ist, liest derselbe
das Verzeichniß der in den Vorschlag gekommenen

Zu dem Ende wirst derselbe ein Namensver- Namen ab, und setzt hierauf einen um den andcry.
zcichuijj der obgemechtcn stimmfähigen Burger ftincrstns Mehr.



iä. Sie Stimmen werden durch Aussehen und'uyd dieß nöthigen Falls wicderhohlen, bis die Ver-
Sitzenbleiben gegeben, von dem Vorsteher gezählt, sammlung ihren Bcsoidungs-Vorschlag annimmt.
unb jedesinal niedergeschrieben, zuletzt denn insge-
samt laut abgelesen und derjenige Bürger, welcher
die größte Anzahl derselben erhalten hat, als erster

Stimmenzähler erklärt.
13. Eben so wird für die Erwählung des zweyten,

'Erwählung der Mumzipalbeamten.
23. Hierauf wird der Vorsteher derselben anzei-

gen, wie viel Mumzipalbeamten zufolge dem ?ten bis
roten Artikel des Gesetzes, je nach der Bevölkerung

dritten zîl ìì'(ìi)!(îìund denn wieder kwv drium srlmmenm.)>cw Beym Stimmcngcbcn wird sich jedmnann erii^
fahren.

16. Auf die nemliche Weise wird der Schreiber
der Versammlung gewählt, welcher die VerHand-
lungen derselben getreu zu Protokoll zu bringen, mw
die Wahlstimmen, so wie sie ihm angegeben werden,
«icderzuschreiben hat.

17. Die Stimmenzähler sowohl als der Schreiber
werden sogleich nach ihrer Ernennung dem Vorsteher
Treue und Gewissenhaftigkeit in ihren Verrichtungen
angeloben.

Festsetzung der Besoldung.

18. Hierauf wird sich der Vorsteher nebst^den
Stimmcnzählern und dein Schreiber zur Abfassung
eines Gutachtens über die Besoldung der Mumzwal-
bcamten aus der Versammlung entfernen, und dieze

letztere bis zu ihrer Zurückkunft eingestellt bleiben

is. Dieses Gutachten soll nach der Mehrheit der

Stinun.cn abgefaßt seyn, und der Schluß desselben in
kurzen und deutlichen Sätzen folgende Artikel ent-

Kalten:
») Ob die Munizivalbeamten für ihre Verrich-

tnngen eine Besoldung beziehen, oder ob sie

dieselben unentgcldlich und ohne Besoldung
ausüben sollen?

IH Im Fall auf eine Besoldung geschlossen wird,
wie hoch sich dieselbe sowohl fur die Mitglieder
der Munizipalität, als für ihren Schreiber
und Wcibcl belaufen soll?

îo. Sogleich nach der Abfassung dieses Gutachtens
kvird der Vorsteher dasselbe der Versammlung vortra-
gen, und einen Artikel um den andern ins Mehr se-

tzen, welches durch Aufstehen und Sitzenbleiben vor
Kch gehen soll.

-i. Wenn über einen Artikel die Stimmen gleich
getheilt sind, so soll derselbe nach dem Vorschlag des

Gutachtens als festgesetzt angesehen werden.

22. Wenn die Versammlung zwar beschließt, daß
die Mumzipalbeamten besoldet werden sollen, aber
den Vorschlag des Gutachtens über den Betrag dieser

Besoldung nicht annehmen will, so wird der Vorste-
Ker mit den Stimmenzählcm und dem Schreiber zur
-Massing eines neuen Vorschlags bey Seite MNen,

nern, daß kein Mitglied der Verwalt'.ingskammcr
oder eines Gerichtshofes, so wie kein Statthalter oder
Agent zum Mumzipalbeamten wahlfähig ist.

3. Gleichfalls wird in Erinnerung gebracht wev-
den, daß Blutsverwandte im Grade von Geschwister-
kindern oder in einem nähern Grade, desgleichen
Schwäger, Schwiegervater und Schwiegersohn nicht
Mitglieder der nemlichcn Munizipalität seyn können.

26. Für eine jede stelle wird eine besondere Wahl
vorgenommen, und dabey ans folgende Weise verfahren
werden.

27. Einer der Stimmenzähler liest das Namens-
verzeichniß aller Anwesenden ab, und jeder derselben
trittct, so wie er aufgerufen wird, zu dem schrei-
ber, und giebt ihm in Gegenwart des Vorstehers
den Namen desjenigen Bürgers an, welchen er zuiy
Mumzipalbeamten gewählt haben möchte.

Diese Angabe soll jedoch aus eine für die Mn-
stehenden nicht vernehmliche Weise geschehen, zu
welchem Ende der Plan des Schreibers von den übri-
gen hinreichend abgesondert seyn muß.

29. Die Vorsteher und der Schreiber werden auch
zu allen Zeiten geheim halten, wem jeder Anwesende
seine Wahlstimm: gegeben habe.

30. Der letztere wird die angegebenen Namen deut-
tich niederschreiben und bey einem jeden die Menge
der Stimmen, die er für sich hat, durch Striche b«-

zeichnen.
3 i. Wenn der Namensaufruf geendigt ist, so sollm

unter den Augen des Vorstehers durch die Stimmen?
zähler und. den Schreiber die niedergeschriebenen Sllny-
men gezählt, und laut abgelesen werden.

32. Derjenige Bürger, welcher mehr als die Halste
aller gegebenen Stimmen für sich hat, ist zum Munizi?
palbeamtcn gewählt.

33. Wenn in dem ersten Mehr die Stimmen sb

vertheilt sind, daß keiner über die Hälfte aller Sà
men für sich hat so soll für die nemliche Stelle ein
zweytes Mehr ergehen.

3 i. Für das zwcnte Mehr bleiben nur diejenigen
vier Bürger inker Wall, welche in dem erstenMeh»
die größte Anzahl von Stimmen vereinigt haben.

33. Wenn unter denjenigen Bürgern, welche die

größte Menge pon Stimmen pcreimgen, zwey odg



mehrere eine gleiche Anzahl derselben haben, so daß'gegenwärtlgen Beschlusses vom <?. bis 17. Artikel',
das erste Mehr nicht entscheidet, wer von ihnen indaschrcy Stimmenzähier und einen Schreiber,
zweyte kommen soll, so wird dieß durch das Loos ent-! äs. So wie diese gewählt sind, treten die Vorsts-
schieden werden. jher und Stimmenzähjer der verschiedenen Sektionen,

â6. Bey dem zweyten Mehr wird auf die nemliche zu Abfassung eines Gutachtens über die Besoldung der
Weise wie bey dem ersten verfahren, nur mit demMunizivalbcamten, miter dem Vorsitze des Regierung-)-
Unterschiede, daß die Stimmen keinem andern als ei-statchaltcrs, zusammen, lind der Schreiber derjenige«
nein der vier in der Wahl gebliebenen Bürger gegebewSettion, den weicher der letztere das Präsidium führt,
werden können. ibringt die Verhandlungen dieses Central-Bureau zu

37. Wenn auch in dem zweyten Mehr keiner übmPapier,
die Halste aller stimmen hat, so ergeht auf die obcss ä?> Das, nach der Vorschrift des Artikels
beschriebene Weift ein drittes Mehr zwischen denjeni-sivon diesem Beschlusse, abgefaßte Gutachten wird hier-
gen zwey Bürgern, welche die größte Anzahl von Stun-lauf jeder einzelnen Sektion von ihrem Vorsteher vor-
wen für sich haben

38. Wenn in dem dritten Mehr die Stimmen
gleich getheilt seyn sollten, so wird ebenfalls das Loos
darüber entscheiden.

39. Nachdem, dieser Vorschrift gemäß, alle Mu-
uizipalbcamten gewählt sind, wird in den Gemeinden,
die nicht 1300 Seeicn ausmachen, noch zur Wahl von
drey Suppléante» oder Stellvertretern der Munizipal-
bcamten geschritten.

à Jeder dieser Stellvertreter wird besonders und
auf die nemliche Art, wie die Munizipalbeamtcn,
gewählt.

äi. In den Gemeinden, die mehr als rnoo See-

getragen, und dabey nach dem 20. 2t. und 22. Artikel.
verfahren.

ä8. Nachdem jede derselben über die Annahme odev
Verwerfung des Gutachtens artikclwcise abgestimmt hat,
wird das Mehr der verschiedenen Sektionen von dem
Central-Bureau zusammengetragen, lind dasjenige alt
festgesetzt angesehen, was die Mehrheit der Sektionen,
nicht aber die Mehrheit aller in den verschiedenen Seb»
tionen versammelten Bürger beschlossen, und bey gleich
getheilten stimmen, was das Gutachten vorgcschlas
gen hat.

à Wenn der Beschluß der Gemeinde über die Be-
soldung ihrer Munizipalbeamten auf diese Weise gefaßt,

leu ausmachen, sind die Verrichtungen der Versamm-^md den Sektionen eröffnet worden ist, so wird von
>ung mit der Erwählung des letzten Munizipalbeamtenchenselbcn folgendermaßen zur Erwählung geschritten:
geendigt.

' so. Jeder Anwesende schreibt die Namen derjeni-
ä2. Keine Versammlung wird länger als bis s Uhr

des Abends dauern, und wenn ihre Verrichtungen bis
dahin nicht zu Ende sind, wird dieselbe auf den andern
Tag wieder zusammen berufen.

W. Der Verbalvrozeß der Versammlung soll den
Ort, die Zeit, und alle einzelne Verlandlungen der-
selben enthalten, bey jeder Abmehrung sowohl die An-
zahl der Stimmen, nv-elche das Mehr ausgemacht
haben, als die Anzahl der Stimmgebenden überhaupt,
und bey den Munizipalbeamtcn d-e Ordnung, in wcl-
cher sie erwählt worden sind, anführen; er soll von
dem Vorsteher, den Stimmenzählern und dem Schrei-

gen Bürger, denen er seine Stimme geben will, und
zwar so viele Namen als Munizipalstellen zu besetze»
sind, auf einen Zedcl.

3t. Diejenigen, welche es ^erlangen, können ihre
Stimmenzedel von einem derStimmenzählcr oder von
dem Schreiber der Versammlung verfertigen lassen,
wobey jedoch diese letzteren die Person des Stimingn
benden geheim halten'werden.

32. Die stimmenzedel sollen weder durch eine Un-
terschrift noch aus andere Weift die Person des Stà
mcnden zu erkenneil geben.

33. Wenn hinreichende Zeit verflossen ist, daß die-

abgetheilt sind,
äg. In den Gemeinden, die in Sektionen abgetheilt

fmd, wird jede dieser letzteren besonders, und zwar die

denn
ftinen

zusammengewickelt und einzeln an dem
hiezu bestimmten Orte niederzulegen hat.

3ä. Nach geendigtem Namensausruft werden die
Zede! von den Stimmenzahlern eröffnet, und sowohl

eme unter dem Vorsitze des Regiern,»gsstatthalters, die die Namen der darinnen vorgeschlagenen Bürger, als
andere unter dem Vorsitze des'Untcrstattyaltcrs, und die jedem derselben zugefallenen Stimmen auf ein
wo mehr als zwey Sektionen sind, die übrigen unter Verzeichnis; gebracht.
dein Vorsine ihrer Agenten versammelt. S3. Dabey werden diejenigen Stimmenzedel als

4-. Jede Sektion wählt, nach der Vorschrift des ungültig verworfen, in denen sich der Stimmgebende
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<uf die eine oder andere Weise erkennbar gemacht 66. Wenn sich ans derselben ekn absolutes Stt'm-
menmchr für so riete Bürger/ als noch Mumzipaistel-
lcn zu besehen sind, nicht crgiebt, so wird auf die
nämliche Weise zu einer dritten Wahl geschritten, und
zu dem Ende eine Vorschlagsliste in der doppelten An-

hatte.
66. Wenn ans einem Stimmcnzedcl eine größere

Anzahl von Namen, als Stellen zu besetzen sind, zum
Vorschein kommen sollte, so werden diejenigen, die in

„ ^der Reihe zuletzt stehen, bis zur vorgeschriebenen An«!zahl der zu Wählenden' verfertigt,
zahl ausgelöscht, und nicht mehr als diese letztere aus
das Stimmenverzeichniß gebracht.

67. Wenn hingegen ein Srimmcnzedel eine gerin-
l> Rntndl nmi als Sri»!!«»» i» i<»,v.

iAnsiyung der Munizipalitäten.
66. In zwcyma! vier und zwanzig Stunden nach

geschehener Erwähluug der M°. nizipalbeanttcn sollengere Anzahl von Namen, als Stellen zu besetzen sind,
enthalten sollte, so ist derselbe nichts desto weniger alsi'bie Vcrbalprvzcsse der Gemeindeversammlungen von
gültig anzusehen, und die darinnen vorkominendenften Agenten, welche dabey den Vorsitz geführt habcn,
Kamen sind auf das Stimmenverzeichniß zu bringen.!an die Untcrsiatthalter der Distrikte eingesendet werden.

68. Wenn auf einem Stimmcnzedcl ein mehreren' 67. Wenn der Unterstatthalter in den Verhandln!,-
wahlfähigen Bürgern gemeinschaftlicher Name erscheint,
ohne daß die darunter verstandene Person sonst noch
unterschieden und auf eine unzweifelhafte Weise bc-
zeichnet worden, so wird diese Stimme gar nicht gc-
zählt, sondern als verloren geachtet.

69. e^o wie das Stimmenverzeichniß in jeder ein-
zclncn Sektion aufgenommen ist, vereinigen sich die
Vorsteher und Snmmcnzähler aller Sektionen, um
«us den verschiedenen Listen ein allgemeines Stimmen-
rerzeichniß, als das Willcnsrcsultat der gesammten
Gemeinde, zusammen zu setzen.

6v. Diejenigen Bürger, welche gleich in dieser er-
stcn Wahl mehr als die Hälfte aller in den verfehle-
denen Sektionen gefallenen Stimmen für sich haben,
sind in derjenigen Ordnung, wie sie eine größere oder
geringere Stimmenzahl vereinigen, zu Aunizipalbeam-
ten gewählt.

6t. Zu Besetzung der übrigen Stellen aber wird
eine zweyte Wahl vorgenommen, und zu dem Ende
werden diejenigen Bürger, welche ohne die, absolute
Mehrheit die größte Menge von Stimmen für sich
Haben, in vierfacher Anzahl der noch zu besetzenden
Stellen in Vorschlag gebracht, und bey gleicher Stim-
znenzahl entscheidet das Loss.

62. Diese Vorschlagsliste wird sogleich gedruckt,
lind in allen Sektionen unter Eröffnung des bey der
ersten Stimmcncrlcsung herausgekvmmencn Resultate
gusgethà

63. Bey der darauf folgenden zweyten Wahl be-
Zeichnet jeder Anwesende ans der ihm eingehändigten
Vorschlagsliste so viele Namen, als noch Munizipal-

gen einer Gemeindeversammlung seines Distriktes eine
Unregelmäßigkeit bemerkt, welche die Gültigkeit der
Munizipalitätöwayl mehr oder weniger zweifelhaft ma-
chcn könnte, so wird er den Vcrbalprozeß dieser Vcr-
sammlung sogleich an die Verwaltnngskammer einftn-
den, und die Einsetzung dieser Munizipalität soll un-
tcrdcsscn aufgeschoben blecken.

68. Die Verwaltungskammer wird den Verbal-
prozcß dein Minister der inneren Angelegenheiten zu
Handen des Vvüziehungs-Direktoriums ungesäumt zu-
kommen lassen.

69. In allen Gemeinden hingegen, wo die Erwäh-
lung nach Vorschrift des Gesetzes und dieses in Erlän-
tcrung desselben gegebenen Beschlusses vorgenommen
worden, sollen die Mimizipalbeamren, vom t4. April
an, in dem kürzest möglichen Zeiträume, zufolge dem
79. Artikel des Gesetzes, durch den Unlerstatthalter
öffentlich eingesetzt und beeidigt werden.

70. Vor der Beeidigung wird der 4. 6. 6. und 7.
Abschnitt dcö ersten Theils, und der dritte Abschnitt
des dritten Theils vom Munizipalaesetze abgelesen, und
der Unterstatthalter erinnert die Munizipalbeamten an
die Wichtigkeit der darinne vorgeschriebenen Wehten,
deren treue und gewissenhafte Erfüllung sie nun eidlich
verheißen sollen.

7>. Sogleich nach der Beeidigung wird jede Mlì-'
nizipalität, unter den, Vorsitze desjenigen Mitgliedes,
welches zuerst gewählt worden ist, ihre Verrichtungen
antreten.

72. Dieses Mitglied wird während der ganzen Zeit
seines Munizipalamlcs das Präsidium führen, und in

veamte zu wählen sind, mit einem Kreuze, und diesessciner Abwesenheit durch das nach der Wahlordnung
Elimmcnzcdcl werden nach der Vorschrift des 63.inächstsolgende Mitglied ersetzt werden.
Artikels gesammelt. j 2^" Munizipalprokurato? und Schreiber wird

64. Die Stimmenerlcsung der zweyten Wahl wird,!die Munizipalität durch das absolute Eckimmcmnehr
gleichwie bey der rorhergehcudcn, zuerst in joder Sck-'crwähien, das heißt: zu ihrer Erwählung wird mehr
tion besonders, und dann, von den vereinigten Volsic-îM die Hälfte aller Stimmen erfvtdert.
Hern und Sriminenzählern aller Sektionen gemcinschaft-
dich vorgenommen. l s (Der Beschluß folgt.)



De r schWeizerische Nep ublik a n er
herausgegebe»

Von Escher nnd Ustert/
Mitgliedern der Kesetzgebenden Aätbe der belretischcn Nlepubkss»

Band m. X". vi. Luzern, den i-t. April 1799. (2Z. Germinal/^li.)

V ollz ieh ungs-Direktorinm.
Beschluß über die Erwählung und Einfährung der

MuniziNâlitàten:c.
7^. So wie die Beeidigung und Einsetzung der

Munizipalttälen in einem ganzen Distrikte beendigt ist

wird der Unterstatthalter ein Verzeichnis derselben

worm die Anzahl der Seelen einer jeden Gemeinde
nebst der Anzahl und Besoldung der Munizwalbeam-
ten angegeben ist, an die Vcrwaltungkammer einsenden.

75. DieVcrwaltungskammer wird dann nach dieser

Angabe ein; allgemeines Verzcichniß aller Munizipalitä
ten ihres Cantons an den Minister der innern Angele,
genhèitcn gelangen lassen.

II. Gemeindkammer.
Versammlung der Gemein-Eigenthümer.
76. Zwischen dem ?ten und i4tcn April werden

in jeder Gemeinde alle Gcmeineigenlhümcr oder Mit-
Zlieder der sogenannten Bürgerschaft, welche über
zwanzig Jahre alt sind, mit Ausschließung der übrigen
Einwohner zusammen berufen.

77- Diese Versammlung ist allein bestimmt, die
Anzahl und Besoldung der Gemeindverwalcer ftstzu-
setzen und daraufhin dieselben zu erwählen.

78. Die Vorschrift dieses Beschlusses vom -ten
dis zum steu Attittl ü'er die Aufnahme eines Na-
mensverzcicymsicF, über den Vorsitz bey der Versamm-
lung, über die Uvznläßlichkejt fremder Gegenstände,
und über den vorzunehmenden Nairensenfmf ist, so

wie sie dort für die gewmmle Gemeinde geg-ben wor-
den, auch auf die bloße Versammlung der Gemeiner-
genthümer anwendbar.

79 Nach vorgenommenen Namensaiifnifewird das
Gesetz vom i^Ho-nung in soweit dasselbe dic Gememb
berwachunaen anstchl, und von dem gegenwärtigen Be-
schlnß jedesmal ft 'viel abgelesen < als der zunächst be
vvrstch-ne n Verhanklimg zur Vorschrift dienen soll.

Lo. -''Dre
'
Versammlung wählt drey Stimmenzäh-

ler und einen Sel .,ber auf die vom irten bis zu»
istcn Art. dieses Beschlusses vorgeschriebene Weise.

Festsetzung der Besoldung für die Gemeind«
Verwalter.

81. Das hierauf von dem Vorsteher und den Stirn-
menzählern abzufassende Gutachten soll folgende Artikel
erhalten:

1. Aus wie vielen Mitgliedern die Gemeindkammer
bestehen soll wobey die Menge und Beschwerlich»
kcit ihrer Verrichtungen zum Maßstabe wird au-
genommen, jedoch niemals die Anzahl von fünf-

>
zehn überschritten werden.

2. Ob dieselben eine Besoldung beziehen sollen?

z. und im Bcjahungfall, welches die Besoldung
seyn, und ob sie von allen Gemeindverwaltcrn
auf dem nemlichen Fuße, oder von denen, die
besondere Verrichtungen haben, in einem starkem
Maße bezogen« werden soll?

82. Diese Artikel werden von der Versammlung
nach Vorschrift der § 20 bis sz dieses Beschlusses
festgesetzt.

ìLrwàhlung der Gemeindverwalter.
zz. Bey der Erwählung selbst gilt für die Gemeind-

werwalter das nämliche, was der 24stc und 2;steArt.
ftes Beschlusses über die Unvereinbarkeit verschiedener
iStcllen und die verbotenen Vcrwandschastgrade zwi-
schen Mmnzivaibeamtcn enthält, hingegen sind die

letztem auch in die Gemeindkammern wahlfähig.
8 4 Die Wahl der Gemeindv'rwalter wird nach

der Vorschrift des gegenwärtigen Beschlusses von sei-

ncm 26steu bis zum zysten Artikel vorgenommen.
8,. Mit der Erwählung derselben sind in den Ge-

meinden, deren gcsammte B vöikerung unter fünf lau-
send Seelen ist, die Verrichtungen der Versammlung
ge endigt.

86. Der 4oste Artikel des gegenwärtigen Beschluss
ses gilt est usalls für die Dauer dieser Verftminl'iiig,
der gzsteAtt. für d»e Abfassung ihres Mdalproj-sses.



Versammlung der Gemeineigenthümer in den
Gemeinden, die in Sektionen abgetheilt find.

87- Alle Bestimmungen, welche der gegenwärtige
Beschluß von feinem q^sten bis zum 66sten Artikel über
die Versammlung der Sektionen, über die Festsetzung
der Besoldung, und über die Euvählungsart der Mu-
nizipaideamten enthält, sind ebenfalls aufdie Verstimm-
lung der Octsbürger in diesen Gemeinden und die

Wahl der Gememdverwaller anwendbar.
88. Nach Erwählung der letztern schreiten die in

den Sektionen versammelten Gemeindeigenthümcr zur
Wahl von eben so vielen Verwaltungskommissarien, als
Mitglieder der Gemeindkammer, an deren Berath-
seissagungen dieselben in gewissen Fällen Theil nehmen
sollen, ernennt worden'sind.

8?. Diese Wahl wird wie die der Gemeindverwal-
ter vermittelst Stimmcnzcdeln vorgenommen, deren
Erlcsung zuerst in jeder Sektion besonders, urd nach-
her die Zusammcnrcchnnng aller gegebenen Stimmen
in dem Zentralbureau vor sich geht.

yo. Diejenigen Bürger, welche in dieser ersten und
einzigen Wahl die mchrstcn Stimmen für sich haben,
sind zu Verwaltunqskommissarien ernennt, ohne daß zu
dem Ende über die Hälfte aller gegebenen Stimmen
erfordert würbe.

îLinseyung der Gemeindkammer».
?r. Die Einsendung der Vcrbalprozcsse von den

Versammlungen der Gcmeincigenthümer geschieht auf
die im üüsten und lösten Artikel dieses Beschlusses für
die Muiiizipalgemeinden angezeigte Weise.

y2. Hingegen ist die Verwaltungskammer bevoll-
«nächtigt, im Falle einiger Unregelmäßigkeit in den

Verhandlungen einer Versammlung über die Gültigkeit
derselben zu entscheiden, es sey denn daß dadurch eine
neue Ziisailimcnbcruftmg der Versammlung nothwen-
dig gemacht würde, als worüber sie dem Minister der
innern Angelegenheiten zu Handen des Vollzichnngs-
dircktoriums vorerst Bericht erstatten wird.

9?. Der Unterstatthalter nimmt die öffentliche Be-
tidigung und Einsetzung der Gemeindkammer sogleich,
nachdem dieselbe mit der Munizipalität vor sich gc->

gangen ist, jedoch nicht mit beyden gemeinschaftlich,
vor.

94. Er erinnert dabey dieGemeindvcrwalter an die

Wichten, die sie vermittelst einer fcyerlichcn Verhcis-
sung über sich nehmen, und läßt zu dem Ende den

-fteii und ?ten Abscynitt des stcn Theils und den zten
Abschnitt deS zlcn Theils vom Mmiizipalgesctze, als
worin ihre Verrichtungen und die Grenzen ihrer Voll-
macht bestimmt sind, unmittelbar vor dcr Beeidigung
ablese».

95. Nach geschehener Einsetzung trittet die Ge«

meindkammer ihre Verrichtungen unter dem beständi-

gen Vorsitze desjenigen Mitgliedes, welches zuerst ge.
wählt worden ist, an, und in Abwesenheitsfällen wird
die Stelle desselben durch das in der Wahlordnung
zunächst folgende Mitglied versehen.

96, Der Minister der innern Angelegenheiten ist beauf-

tragt, über die Vollziehung dieses Beschlusses zu wachen.

Also beschlossen in Luzeru den i3ten März >799.

Der Präsident des Vollzichungs-DircktoriumS,
Siznirt Bay

Im Namen des Vollziehnngs-Direktorinnis
der General-Sekretär, Signirt Mousson»

Iu drucken und publiziren aubefoblen.

Der Minister der Justiz und Polizey,
F. B. M e y e r.

Das Vollziehungsdirektorium der
helvetischen einen und untheilbaren Repu-
blik, an die helvetischen Bürger.

Bürger H elvetie n s!
Das Gesetz über die Mimizipalverwaltungen, bad

so ledhaft von euch gewünscht worden, ist nun vol«
lendet, und ihr seyd zusamnicnberufen, um mit der
Ausübung desselben den Anfang zu machen. An die
Stelle der ehemaligen Gcmcmdvorsteher, und der nur
vorläusig eingeführten Munizipalbeamten werden jetzt
überall diejenige Männer treten welche euer Zutrauen
als die würdigsten dazu auswählen wird. Es hängt
also nur allein von euch und von der Weisheit eure?
Wahl ab, ob dieses Gesetz alle die nützlichen und heil
same» Folgen für euch haben soll, welche der Gesctzge«
der euch damit zugedacht hat.

Aber dazu ist vor allem ans vonnöthen, daß ihr
einen Unterschied bey Seite setzet, der vormals aus
den Einwohnern der Städte so wohl, als Dörfer,
zwey gain von einander getrennte Classen, die der
Äemcindbürzer ncm'.ich, und der Insassen gemacht

>hat. Auf diesem zufälligen Unterschiede der Geburt
beruhten einzig die Rechte, die ein jeder von euch aus.
zuüven, und die Lasten, die er zu kragen hatte. Da-
her kam es, daß ein jeder immer nur seine Gemeinde,
und den ausschließlichen Vorlhcii derselben vor Augcn
sah, und daß im Grunde keiner ein Vaterland halte.
Der scbönc Namen deS Bürgers erinnerte nur an
Vorrechte auf der einen, und an Bedrückungen auf
der andern Seite; in seiner edelsten Bedeutung war er
imtcr uns unbekannt. Nicht ctwa^blos ausser seinem,
sondern eben so sehr in selnem Cantone war der
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